Neufassung 2025

Die Senatorin fiir Bau, Mobilitat und Die Senatorin fur Gesundheit,
Stadtentwicklung Frauen und Verbraucherschutz

Der Senator fur Umwelt, Klima und Wis-
senschaft

Bremen, den 07.10.2025

Vereinbarung zum Schallschutz in der stadtebaulichen Planung

Die Forderung der Innenentwicklung ist ein wesentliches Ziel stadtebaulicher
Planungen. Bei der Ausweisung neuer \Wohnbebauung in der Bauleitplanung
fuhrt dies haufig zu Immissionskonflikten, da Plangebiete insbesondere im In-
nenbereich oft Larmeinwirkungen ausgesetzt sind (Gewerbe, Strale,
Schiene). Die Ressorts haben sich auf die nachfolgenden Standards bei der
stadtebaulichen Planung verstandigt. Ebenso werden sich die beteiligten Res-
sorts auf eine zeitnahe Anpassung der Schallschutzvereinbarung im Falle der
Anderung relevanter Regelwerke einigen.

1. Grundlage und Orientierungsrahmen bildet die DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau® fur die Beurteilung der festgestellten Immissionen. Dabei ist die
DIN 18005 im Rahmen des Abwagungsprozesses Orientierungshilfe und
nicht Grenzwertgeber. Sie unterliegt dem Abwagungsgebot. Eine Uber-
schreitung der Werte kann daher zuldssig sein. Uber den Rahmen verstan-
digen sich die Beteiligten in dieser Vereinbarung.

2. Vorrang haben aktive Larmminderungsmaf3inahmen mit dem Ziel, im haus-
nahen Bereich Larmwerte von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts — bzw.
40 dB(A) nachts bei Gewerbelarm — mdglichst zu erreichen oder zu unter-
schreiten (Orientierungswerte fir WA gemaf DIN 18005). Nur wenn dieses
Ziel mit vertretbarem Aufwand nicht zu erreichen ist, kdnnen fur die weitere
Bauleitplanung unter den naher dargelegten Voraussetzungen auch die
Kriterien der Ziffern 4-8 zugrunde gelegt werden.

3. Zusatzlich soll durch Optimierung der stadtebaulichen Konzeption (Gebau-
destellung) die Larmimmission im Baugebiet beeinflusst werden.

4. Regelung fir den Freibereich:

Im Freibereich sind tagsuber in Anlehnung an die TA Larm die Immissions-
richtwerte fUr die jeweiligen festgesetzten Baugebiete malkgebend. Ist die
Einhaltung der jeweiligen Tagwerte durch aktive LarmschutzmafRnahmen
technisch nicht moglich oder aus Grinden der VerhaltnismaRigkeit mit ver-
tretbarem Aufwand nicht zu erreichen, ist durch stadtebauliche Festsetzun-
gen (Gebaudestellung, Grundrissfestsetzungen, etc.) so weit wie moglich
sicherzustellen, dass tags wenigstens auf einer Gebaudeseite der jeweilige
Tagwert im hausnahen Freibereich eingehalten wird (z.B.: Terrassen, Bal-
kone, Loggien).



Sind in Ausnahmefallen auch bei Ausschépfung der Mdglichkeiten der Ziff.
2 und 3 dieser Vereinbarung im hausnahen Freibereich an allen Gebaude-
seiten hohere Larmwerte zu erwarten, die Uber den Immissionsrichtwerten
der TA Larm liegen, ist eine Abwagung zugunsten des Wohnungsbaus nur
dann akzeptabel, wenn maogliche und sinnvolle stadtebauliche Alternativen
nicht in Betracht kommen (z.B. erste Gebaudereihe an Verkehrswegen,
Stadtreparatursituation, Innenentwicklung im nachbarschaftlichen Kontext).
Eine ausreichende Kompensation ist dann auf geeignete Malihahmen wie
z.B. durch Festsetzung von Wintergarten / verglasten Loggien zu prufen.

5. Regelung fur Wohn-Aufenthaltsraume (tags):

Soweit Anforderungen an die Luftschalldammung von AuRenbauteilen er-
forderlich sind, werden diese gemafl DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®
vorgegeben.’

Bei Uberhdhten Auldenwerten tags an einzelnen Seiten des Gebaudes wer-
den im Bebauungsplan entsprechend den prognostizierten Larmpegelbe-
reichen Anforderungen an die Luftschallddmmung von Aufienbauteilen vor-
gegeben, um bautechnisch sicherzustellen, dass innen (bei geschlossenen
Fenstern) maximal 35 dB(A) erreicht werden.

6. Regelung fur Aufenthaltsraume in Wohnungen (insbesondere Schlafzim-
mer und Kinderzimmer) nachts:

Liegen die prognostizierten Aullenwerte nachts trotz der Festsetzungen
gemal Ziffer 2 - 4 oberhalb von 45 dB(A), ist die Wohnbebauung vertret-
bar, wenn in den Schlaf- und Kinderzimmern durch geeignete bauliche
MaRnahmen am Gebaude Innenlarmpegel von maximal 30 dB(A) am ,,Ohr
des Schlafers” erreicht werden. Dies ist bei freier Belluftung (gekipptes
Fenster etc.) erreichbar, wenn aul3en vor dem Fenster max. 50 dB(A)
nachts erreicht werden. Es besteht Konsens, dass bei gedffnetem Fenster
und Beachtung weiterer Rahmenbedingungen (z.B. begrenzter Offnungs-
winkel, schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibungen) eine Pegel-
minderung von 20 dB(A) erreicht und daher der weiteren Bauleitplanung
zugrunde gelegt werden kann.?

" Die DIN 4109 ist in Bremen als Technische Baubestimmung eingefiihrt und daher allgemein
verbindlich.
2 Vgl. Zeitschrift fir Larmbekampfung 2004, S. 17 ff.



7. Sonderfalle (insbes. bei Verkehrslarm):

Unter folgenden Voraussetzungen kann im Rahmen der Abwagung von
den Kriterien nach Nr. 6 abgewichen werden:

Wenn

¢ AuRenwerte nachts > 45 dB(A) und < 50 dB(A) zu erwarten sind und
aus energetischen Griinden eine Luftungsanlage erforderlich ist

e oder an allen Seiten des Gebaudes / der Wohnung Aulienwerte nachts
> 50 dB(A) und < 60 dB(A) zu erwarten sind

¢ und keine maoglichen und sinnvollen stadtebaulichen Alternativen zur
geplanten Wohnnutzung in Betracht kommen (z.B. erste Gebaudereihe
an Verkehrswegen; Stadtreparatursituation, Innenentwicklung im nach-
barschaftlichen Kontext),

kann auf den Nachweis der freien Bellftung (s.o. Ziff. 6) verzichtet wer-
den. Es ist sicherzustellen, dass fur diese Wohnungen durch geeignete
bauliche MaRnahmen (wie z.B. schallgedammte Liftungsoéffnungen) innen
bei geschlossenen Fenstern maximal 30 dB(A) nachts erreicht werden. Al-
ternativ kommen z.B. auch hinterluftete Schallschutzfassaden und die
Ausbildung eines bellfteten, akustisch getrennten Vorraums in Frage.

8. Soweit die Bauverwaltung Wohnbebauung in au3ergewdhnlichen stadte-
baulichen Situationen festsetzen lassen will, in denen die Regelungen
nach Ziff. 4 Abs. 2 oder Ziff. 7 nicht eingehalten werden und die Gesund-
heits- oder die Umweltverwaltung im Planverfahren Bedenken wegen des
Schallschutzes erhoben hat, die im Verwaltungsverfahren nicht ausge-
raumt werden konnten, kann das Planverfahren fortgefuhrt werden. Die
Bauverwaltung hat dann die Einwande und Grunde der Ablehnung der
Gesundheits- oder der Umweltverwaltung in der Deputationsvorlage dar-
zustellen und ihrerseits in der Vorlage zu begrinden, warum aufgrund der
besonderen Gesichtspunkte des Einzelfalls doch die Planung fortgesetzt
wird, um der Deputation eine abgewogene Entscheidung zu ermdglichen.
Vor Weiterleitung der Vorlage an die Deputation erhalt die Gesundheits-
oder die Umweltverwaltung diese Darstellung zur Kenntnis mit Gelegen-
heit zur abschlieRenden Stellungnahme.

9. Die erforderlichen Vorkehrungen zum Schallschutz werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Daneben kommen auch Immissionsschutzregelun-
gen in Durchfihrungsvertragen (Vorhaben- und ErschlieBungsplane) und
sonstigen stadtebaulichen Vertragen in Betracht, um vorhabenbezogene
Festlegungen zu treffen.



10. Hinweis:

Die vorstehenden Regelungen dienen dem Gesundheitsschutz der kinfti-
gen Bewohner. Sind die Immissionen (Uberwiegend) durch Gewerbelarm
verursacht, sind daneben mogliche Abwehranspriche der Betriebe gegen-
uber der heranrickenden Wohnbebauung im Rahmen der Abwagung zu
berticksichtigen. Diese Rechtsfrage wird durch diese Vereinbarung nicht
geregelt, sie ist im Einzelfall durch den jeweiligen Plangeber zu beantwor-
ten. Die Regelungen der TA Larm bleiben unberuhrt.
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Arend Bewernitz Verena Ortner

Der Senator fur Umwelt, Klima und
Wissenschaft

Im Auftrag

%W@f

Michael Burger




	Vereinbarung zum Schallschutz in der städtebaulichen Planung

